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Rechtlicher Umgang mit Angestellten und selbstständi-

gen Mitarbeitern in Arztpraxen und Krankenhäusern 
 
Zielgruppe: 
Ärzte, Zahnärzte und Therapeuten in eigener Praxis, Honorarärzte und angestellte Ärzte, Mitarbeiter in den Verwaltungs- und 
Abrechnungsabteilungen von Krankenhäusern 
 
Thema: 
Die berufliche Tätigkeit von Ärzten und medizinischen Fachkräften findet in sehr unterschiedlichen rechtlichen Rahmen statt. Hier-
bei ergeben sich durch die sozial- und berufsrechtlichen Besonderheiten und die tatsächlichen Arbeitsbedingungen im Bereich der 
Gesundheitsdienstleistungen erhebliche Abweichungen zu den allgemein üblichen rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Auch auf-
grund der neueren Gesetzesänderungen und neuerer arbeits- und sozialgerichtlicher Rechtsprechung sind Auseinandersetzungen 
über den Status von Honorar- und Belegärzten sowie Streitigkeiten über den Status von Hebammen, Therapeuten und medizini-
schen Fachkräften in der Praxis ein „Dauerbrenner“. Dabei können bei richtiger Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse unter 
Beachtung der aktuellen Rechtsprechung und Gesetzeslage viele potentielle Konfliktpunkte vermieden und sozialversicherungs-
rechtliche Risiken minimiert werden. 
 
Schwerpunkte: 
1.  Der Arzt als Arbeitgeber:  
 Tipps bei der Gestaltung von Arbeitsverträgen und Personalführung in Arztpraxen, u. a.: Flexibilität beim Personaleinsatz, Einbe-

ziehung von Rahmentarifverträgen, Besonderheiten bei Bereitschaftsdienst und im Bereich des Arbeitszeitrechts 
2. Die Zusammenarbeit in Berufsausübungsgemeinschaften:  
 Abgrenzung zwischen abhängiger Beschäftigung, freier Mitarbeit und Belegtätigkeit. Kooperation zwischen Ärzten und Thera-

peuten in Form von Honorar- und Belegtätigkeit. Sozialversicherungsrechtliche Chancen und Risiken 
3.  Der Arzt als Arbeitnehmer:  
 Rechtliche Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten bei Ärzten und Therapeuten, insbesondere unter Berücksichti-

gung des Ärztearbeitsvertragsgesetzes (ÄArbVtrG), des Gesetzes über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (Wiss-
ZeitVG) sowie der geltenden Besonderheiten im Zusammenhang mit Bereitschaftszeiten und dem Arbeitszeitgesetz 

 
Referent: 
Fabian Scheunemann, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Sozialrecht, Spezialist für Arbeitsrecht, München 
 
Veranstaltungsdaten: 
Mittwoch, 17. Juni 2015 * 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr 
Ort: Kanzlei Scheunemann Schneider Rechtsanwälte, Landsberger Str. 480, 2. Obergeschoss, München 
Kostenbeitrag pro Person: 40,00 EUR inkl. USt. 
Seminargetränke und Seminarunterlagen sind im Preis eingeschlossen. 
Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu oben genannter Veranstaltung an. Anmeldung 
 
Name, Firma, Adresse: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tel.: _________________________________  Fax: _________________________________  E-Mail: ______________________________________________ 
 
Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen erkenne ich an: Anmeldungen werden mit Bestätigung der Anmeldung durch die Kanzlei Scheunemann Schneider Rechts-
anwälte PartGmbB verbindlich. Die Plätze sind bei allen Veranstaltungen begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen. Ist bei der jeweiligen Veranstaltung eine 
Mindestteilnehmerzahl genannt, bleibt bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl die Absage der Veranstaltung vorbehalten. Wird die Veranstaltung abgesagt, 
verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum verlegt, sind Ansprüche daraus ausgeschlossen. 

 
 
 
____________________________________________________________ 
Datum  Unterschrift 

 

 


